
 
 Sitzungsvorlage 

 

TOP 7  Abstimmungsvereinbarung mit den Dualen Systemen 
 

Vorberatung:  - 

Verantwortliches Amt: Hauptamt 

Sachgebiet: Abfallentsorgung 

Haushaltsstelle: 5370.0000 

Zeitrahmen: ab 2021 

  

Letzter Gemeinderatsbeschluss zu diesem Tagesordnungspunkt: 
- 

 
Externe Sitzungsteilnehmer / Referenten: 
- 
 
Beteiligte Institutionen / Einrichtungen / Körperschaften: 
Landratsamt Konstanz, 17 gemeinsam entsorgende Gemeinden im Landkreis 

Duale Systeme 

 

Beschreibung der Haushaltssituation: 

Kostenerstattung rückwirkend rd. 32.000,-, im Anschluss jährl. rd. 15.000 € Kostener-

stattung. Gleichzeitig Kostenerstattung an Landkreis für Mengennachweisführung ca. 

1.500 €/Jahr. 

 

Beschlussinformationen 

☒Offener Beschluss  ☐Geheime Wahl  ☐Kenntnisnahme 

☐Bericht Mitteilungsblatt  ☐Amtl. Bekanntm.  ☐Benchmark 

☐Befangenheit:        

Anlagen:  

1- Abstimmungsvereinbarung 

2- Anlagen 2 bi 8 zur Vereinbarung (siehe insbes. Anlage 8!) 

 

Gemeinderat – Öffentliche Sitzung am 23. März 2021 

Beschlussantrag  

siehe Seite 4 
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Ausgangssituation 

Seit einigen Jahrzehnten sind die Gemeinde für die Entsorgung der Abfälle verantwortlich. 

Gleichzeitig sind die sog. Systembetreiber dualer Systeme (z.B. Grüner Punkt) für die Erfassung 

von Verkaufsverpackungen und Altglas zuständig. 

Diese gesetzliche Parallel war in der Praxis bisher sehr konfliktträchtig.  

Die Einflussmöglichkeiten des Landkreises Konstanz und der Städte und Gemeinden auf die 

Sammelsysteme der Systembetreiber waren bislang sehr beschränkt bzw. nicht möglich. Die 

stetigen Bemühungen zu Anpassungen der Sammelstrukturen, wie z.B. Verkürzung der Ab-

fuhrintervalle beim Gelben Sack oder bei Verunreinigungen/Lärmbelästigungen der Glas-

conainer hatten bisher keinen Erfolg. 

Am 01.01.2019 löste das Verpackungsgesetz (VerpackG) die bisher gültige Verpackungsver-

ordnung ab. Dieses neue Gesetz legt u.a. Anforderungen an die Produktverantwortung, 

Sammlung und Verwertung für die Fraktionen Gelber Sack, Papier/Pappe/Kartonagen- und 

Glasverpackungen fest.  

Mit der neuen Gesetzgebung ergeben sich in gewissem Umfang für die Gemeinde als kommu-

nale öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger (örE) Handlungsspielräume hinsichtlich der Aus-

gestaltung 

1. der Art des Sammelsystems, entweder Holsystem, Bringsystem oder Kombination 

aus beiden Sammelsystemen, 

2. der Art und Größe der Standard-Sammelbehälter sowie 

3. der Häufigkeit und des Zeitraums der Behälterleerungen. 

 

Bei der Gelber Sack-Sammlung steht den örE erstmals das Instrument der Rahmenvorgabe 

(schriftlicher Verwaltungsakt) zur Verfügung, in dem diese die o.a. Rahmenbedingungen defi-

niert. Die Rahmenvorgabe darf allerdings nicht über den Entsorgungsstandard hinausgehen, 

den die örE für die selbst durchgeführten Restmüllsammlungen zugrunde legen. Eine 2-wö-

chige Abfuhr der Gelben Säcke kann somit z.B. auch nur in Gemeinden und Städten erfolgen, 

die einen entsprechenden Abfuhrrhythmus für die Restmüllentsorgung haben. Seit Anfang 

2021 ist es daher möglich, dass in Allensbach die Gelben Säcke 2-wöchig abgeholt werden. 

Dies wird seit Januar bereits so umgesetzt. 

 

Sachlage 

Für die Organisation der Abfuhr von Gelber Sack, Papier und Glas gab es bisher eine Abstim-

mungsvereinbarung zwischen den Gemeinden und den Dualen Systemen. Diese Vereinbarung 

mit den Systembetreibern aus 1992 wurde vom Landkreis Konstanz bereits zum 31.12.2003 

gekündigt. Grund hierfür war das Verlangen auf Anpassung an veränderte Sammelstrukturen 

(z.B. 2-wöchentliche Sammlung). Bislang haben die Systembetreiber keine Notwendigkeit ge-

sehen, die Abstimmungsvereinbarung zu aktualisieren bzw. anzupassen.  

Seit dem Inkrafttreten des VerpackG zum 01.01.2019 müssen die Systembetreiber nun die 

Sammelleistungen und Sammelstrukturen mit den örE abstimmen und eine entsprechende 

Vereinbarung abschließen.  

 

 

 

 



3 

 

 

Mit den bekannten Delegationsvereinbarungen haben die Städte und Gemeinden die Aufga-

ben für die Einsammlung und Beförderung von Abfällen in ihrem Gebiet übernommen und 

sind für diese Aufgaben örE. Sie entscheiden eigenverantwortlich über die Sammelstrukturen 

und haben einen Rechtsanspruch auf Zahlung eines angemessenen Entgeltes durch die Sys-

tembetreiber bei Mitbenutzung ihrer Papier-Sammlung und der Wertstoffhöfe. 

Der Landkreis Konstanz ist als örE verantwortlich für die Papier-Verwertung.  

Die Abstimmungsvereinbarung (öffentlich-rechtlicher Vertrag) hat nach VerpackG mit den örE 

(Landkreis/Städte/Gemeinden) zu erfolgen. Die neue Abstimmungsvereinbarung wird daher 

in Abstimmung zwischen den Gemeinden, dem Landkreis und den Systembetreibern abge-

schlossen. Formal ist die Abstimmungsvereinbarung vom Landkreis Konstanz nach Bevoll-

mächtigung aller Städte und Gemeinden abzuschließen. Die Vereinbarung ist in Anlage 1 bei-

gefügt. Die Anlagen 2 bis 8 zum Vertrag sind in Anlage 2 dargestellt. Die Anlage 1 zum Vertrag 

sind die jeweiligen Abfallwirtschaftssatzungen der Gemeinden und Städte. 

Die Abstimmungsvereinbarung legt die Sammelstrukturen für Altglas, Gelber Sack, die Mitbe-

nutzung der kommunalen Sammelstrukturen für Papier-Verkaufsverpackungen sowie die Kos-

tenbeteiligung der Systembetreiber für die Mitbenutzung des Sammelsystems der Städte und 

Gemeinden incl. der Mitbenutzung deren Wertstoffhöfe für Leichtverpackungs-Sammlungen 

im Landkreis Konstanz fest. 

Die Städte Konstanz und Singen sowie die Gemeinde Allensbach haben in ihrer Zuständigkeit 

und auf Grundlage ihres Entsorgungsstandards Rahmenvorgaben zur 14-tägigen Gelber Sack-

Sammlung (bisher 4-wöchentlich) erlassen. Diese Vorgaben sind zwischenzeitlich bestands-

kräftig. Eine weitere Rahmenvorgabe der Städte Konstanz und Singen zur Mitbenutzung der 

Wertstoffhöfe für die Gelbe Sack-Sammlung gegen Entgelt ist derzeit beim Verwaltungsge-

richt anhängig. Die Gemeinde Allensbach hat daher weiterhin auf eine Sammlung auf dem 

Recyclinghof vorerst verzichtet. 

Gemeinsam mit Vertretern der Städte, Gemeinden und deren Betriebe werden seit Mitte 

2017 zur Umsetzung des neuen VerpackG im Landkreis Konstanz Verhandlungen mit dem ge-

meinsamen Vertreter der Dualen Systeme über die Sammelstrukturen und insbesondere zu 

den Kostenbeteiligungen der Systembetreiber geführt.  

Die Städte und Gemeinden haben großes Interesse am baldigen Abschluss. Seit dem 

01.01.2019 erfolgten von den Systembetreibern bisher keine Kostenerstattungen an die 

Städte und Gemeinden für die Mitbenutzung ihres Sammelsystems (z.B. Blaue Tonne). 

Die Abfassung der Abstimmungsvereinbarung mit Anlagen haben die kommunalen Spitzen-

verbände, der Verband kommunaler Entsorger und die dualen Systeme vorverhandelt und 

ausgearbeitet. Unter Mitwirkung der Rechtsanwaltskanzlei Menold & Bezler, Stuttgart, wurde 

die Abstimmungsvereinbarung mit Anlagen an die örtlichen Gegebenheiten (Delegationen) 

angepasst. Die Inhalte der Kostenregelungen und Systemfestlegungen erfolgten in Abstim-

mung mit den Vertreten der Städte und Gemeinden bzw. deren Betriebe. 

Nach langwierigen Verhandlungen konnte die beilegende Abstimmungsvereinbarung, rück-

wirkend ab dem 01.01.2019, mit akzeptablen Ergebnissen ausgehandelt werden. Die Fa. IN-

TERSEROH (Verhandlungsführer) hat die Abstimmungsvereinbarung am 13.01.2021 unter-

zeichnet. Die BellandVision GmbH hat der Vereinbarung am 25.01.2021 zugestimmt. Die 

Städte und Gemeinden müssen nun noch den Landkreis zum Abschluss der Abstimmungsver-

einbarung ermächtigen. 

Finanzielle Auswirkungen 

Die angemessenen Entgeltleistungen für die Mitbenutzung der städtischen/gemeindlichen 

Sammelstrukturen (u.a. Blaue Tonne) wurden auf Grundlage von Kostenkalkulationen be- 
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rechnet. Diese sind für die Städte und Gemeinden auskömmlich.  Für die 17 Gemeinden, deren 

Abfallentsorgung über die Fa. Remondis erfolgt, wurde eine Musterkalkulation für die Ge-

meinde Öhningen berücksichtigt. Die Kosten beliefen sich bei dieser Kalkulation in etwa auf 

gleicher Höhe mit den Städten Konstanz, Singen und dem Müllabfuhrzweckverband. 

Für den Zeitraum bis 01.01.2019 ist für die Gemeinde Allensbach mit einer Rückerstattung von 

rd. 32.000 € zu rechnen. 

Vor Inkrafttreten des VerpackG erfolgte die monatliche Mengennachweisführung und Abrech-

nungen mit den Dualen Systemen von den Städten und Gemeinden bzw. deren beauftragte 

Unternehmen. Für die 17 Gemeinden übernahm die Fa. Remondis diese Aufgabe.  

Durch die Bündelung und Vereinheitlichung der Vereinbarungen in einer kreisweiten Abstim-

mungsvereinbarung, hat der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Konstanz die zentrale 

Aufgabe der monatlichen Mengennachweisführung und die Erlösabrechnung mit den System-

betreibern zu übernehmen. Der anteilige Personal- und Sachaufwand ist von den Städten und 

Gemeinden zu erstatten. Die bestehenden Kostenvereinbarungen bei der Papier-Verwertung 

mit den Städten und Gemeinden sind dahingehend zu ergänzen. 

Nach den aktuellen Gesprächen mit den Dualen Systemen ist davon auszugehen, dass der Ab-

fallwirtschaftsbetrieb auch die zentrale Rechnungsstelle für die Städte und Gemeinden zu 

übernehmen hat. Die Erstattungsbeträge werden dann nach Abzug des entstehenden Verwal-

tungsaufwandes den Städten und Gemeinden weitergeben. Auch in diesem Punkt ist die Kos-

tenvereinbarung mit dem Landkreis noch anzupassen. 

 

 

Beschlussvorschlag 

1. Der Abstimmungsvereinbarung mit den Anlagen 3 bis 8 zwischen den Systembetrei-

bern der Dualen Systeme und den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern (Land-

kreis Konstanz und den Städten und Gemeinden des Landkreises Konstanz) nach § 22 

VerpackG über die Ausgestaltung des Erfassungssystems für restentleerte Verpackun-

gen privater Endverbraucher gemäß § 14 Abs. 1 VerpackG im Landkreis Konstanz ent-

sprechend den in der Präambel dargestellten Zuständigkeiten wird zugestimmt. 
 

 
2. Der Landkreis wird ermächtigt die Abstimmungsvereinbarung zu unterzeichnen. 

 

3. Der anteilige Personal- und Sachaufwand des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis 

Konstanz für die monatliche Mengennachweisführung und die Erlösabrechnung mit 

den Systembetreibern sowie  die Rechnungslegung für die Abrechnung zur Mitbenut-

zung des Sammelsystems ist von den Städten und Gemeinden zu erstatten. Die beste-

henden Kostenvereinbarungen bei der PPK-Verwertung mit den Städten und Gemein-

den sind dahingehend zu ergänzen. 

 

 






































































